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SECURO PRO LUX S.A.,  
handelnd für ihr Compartment VERIUS IHS 1 

 

Munsbach, Großherzogtum Luxemburg 

 

Bekanntmachung des Beschlusses  
der Anleihegläubigerversammlung vom 13. Juni 2023 

betreffend die bis zu  

EUR 75.000.000,00  

7,5 % Inhaberschuldverschreibungen 2018/2024,  

ISIN: DE000A1927W4 / WKN: A1927W 

(insgesamt "SECURO-VERIUS 1-Anleihe"),  

eingeteilt in bis zu 750 Inhaber-Teilschuldverschreibungen  

im Nennwert von je EUR 100.000,00  

(jeweils eine "Schuldverschreibung" und zusammen die "Schuldverschreibungen") 

der SECURO PRO LUX S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gemäß dem Recht 

des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann,  

L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und 

Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS)) unter 

der Nummer B 150232, handelnd für ihr Compartment VERIUS IHS 1 ("Emittentin"). 

Die Anleihegläubiger der SECURO-VERIUS 1-Anleihe haben in der Anleihegläubiger-

versammlung am 13. Juni 2023 ("Anleihegläubigerversammlung") zu dem einzigen 

Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss gefasst: 

Beschlussfassung über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters 

„TOP 1: Beschlussfassung über die Bestellung eines „Gemeinsamen Vertreters“ 

Herr Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, geschäftsansässig: 

Goethestr. 8-10, D-40237 Düsseldorf (c/o mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer 

Meyer zu Schwabedissen und Partner mbB), wird zum gemeinsamen Vertreter aller 

Anleihegläubiger bestellt. 
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TOP 2: Befugnisse des Gemeinsamen Vertreters 

2.1 Allgemeine Befugnisse 

Der gemeinsame Vertreter hat die Befugnisse, die ihm durch die 

Anleihebedingungen, das Schuldverschreibungsgesetz oder von den 

Anleihegläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt werden. Er hat 

Weisungen der Anleihegläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung von 

Rechten der Anleihegläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Anleihegläubiger 

zur selbstständigen Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn die 

Ermächtigung sieht das ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit hat der 

gemeinsame Vertreter den Anleihegläubigern zu berichten. 

2.2 Die Befugnisse im Einzelnen 

Die Anleihegläubiger erteilen hiermit dem gemeinsamen Vertreter, 

Herrn Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, die Ermächtigung und die 

Vollmacht, folgenden Änderungen der Anleihebedingungen im Namen der 

Anleihegläubiger zuzustimmen:  

a) der Veränderung der Fälligkeit, der Verringerung oder dem Ausschluss der 

Zinsen; 

b) der Veränderung der Fälligkeit der Hauptforderung; 

c) der Verringerung der Hauptforderung;  

d) dem Nachrang der Forderungen aus den Schuldverschreibungen im 

Insolvenzverfahren des Schuldners; 

e) der Umwandlung oder dem Umtausch der Schuldverschreibungen in 

Gesellschaftsanteile, andere Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen; 

f) dem Austausch und der Freigabe von Sicherheiten sowie der Aussetzung 

ihrer Verwertung; 

g) der Änderung der Währung der Schuldverschreibungen; 

h) dem Verzicht auf das Kündigungsrecht der Gläubiger oder dessen 

Beschränkung; 

i) der Schuldnerersetzung; 

j) der Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen der 

Schuldverschreibungen. 
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2.2.2 Der gemeinsame Vertreter erhält die Ermächtigung einen Gläubigerbeirat zu 

bilden. Eine Verpflichtung zur Bildung eines Gläubigerbeirats besteht nicht. Zahl 

und Zusammensetzung eines etwaigen Gläubigerbeirats bestimmt der 

gemeinsame Vertreter. Der Gläubigerbeirat hat den Zweck, den gemeinsamen 

Vertreter bei seinen Entscheidungen persönlich zu beraten. Der gemeinsame 

Vertreter ist berechtigt, zu Lasten der Emittentin ein angemessenes Sitzungsgeld 

auszuloben, wobei die jährlichen Kosten einen Betrag von EUR 10.000 insgesamt 

nicht übersteigen dürfen. 

2.2.3 Der gemeinsame Vertreter darf Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Gutachter oder andere professionelle Berater oder Experten beauftragen und im 

Rahmen der Maßgaben des SchVG marktüblich zu Lasten der Emittentin 

bezahlen. Der gemeinsame Vertreter darf auf den Rat oder die Dienstleistungen 

von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Gutachtern oder 

anderen professionellen Beratern oder Experten vertrauen. 

2.2.4 Im Zeitraum der Ermächtigung und Bevollmächtigung des gemeinsamen 

Vertreters sind die Anleihegläubiger nicht befugt, etwaige Rechte zur Kündigung 

der Schuldverschreibungen wegen einer wesentlichen Verschlechterung der 

Vermögens-Verhältnisse der Emittentin gemäß § 490 BGB auszuüben. Sämtliche 

vorgenannten Ermächtigungen und Bevollmächtigungen des gemeinsamen 

Vertreters sind im Zweifel weit auszulegen. 

2.3 Weisungen an den Gemeinsamen Vertreter 

Soweit die Anleihegläubiger nicht im Einzelfall Weisungen erteilen, wie diese 

Rechte auszuüben sind, ist der gemeinsame Vertreter zur Ausübung nach 

eigenem Ermessen in dem Sinne der Interessen der Anleihegläubiger, wie der 

gemeinsame Vertreter sie in dem Moment mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns einschätzt, ermächtigt. 

TOP 3: Haftung des Gemeinsamen Vertreters 

3.1 Der gemeinsame Vertreter haftet den Anleihegläubigern als Gesamtgläubiger für 

die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat er die 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns anzuwenden. Eine 

Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der gemeinsame Vertreter bei einer 

unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 

Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

3.2 Den gemeinsamen Vertreter trifft keine Beweislastumkehr analog § 92 Abs. 2 

Satz 2 Aktiengesetz. 
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3.3 Die Haftung des gemeinsamen Vertreters wird auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist summenmäßig 

auf das Zehnfache seiner jährlichen Vergütung, maximal in Höhe von insgesamt 

1.000.000,00 Euro begrenzt. Über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

gegen den gemeinsamen Vertreter entscheiden die Anleihegläubiger durch 

Mehrheitsbeschluss. 

TOP 4: Beschlussfassung über die Vergütung des gemeinsamen Vertreters und 

Erstattung seiner Auslagen und sonstigen Kosten 

Die Anleihegläubiger beschließen folgende Regelungen zur Vergütung der 

Tätigkeit des gemeinsamen Vertreters, Herrn Rechtsanwalt Gustav Meyer zu 

Schwabedissen, und zur Erstattung seiner Auslagen sowie die betreffenden 

Kosten für den Beirat: 

4.1 Für seine Tätigkeit erhält der gemeinsame Vertreter eine angemessene Vergütung 

von der Emittentin. Die Höhe der angemessenen Vergütung wird in 

entsprechender Anwendung der Regelungen des Rechtsanwalts-

vergütungsgesetzes (klarstellend: Gegenstandswert ist der Nominalbetrag der 

ausstehenden Schuldverschreibungen; weiter klarstellend: im Falle eines 

Vergleichs mit der Emittentin ist eine Vergleichsgebühr entstanden) oder nach 

Aufwand ermittelt. Die Vergütung wird nach ordnungsgemäßer 

Rechnungsstellung durch den gemeinsamen Vertreter fällig.  

4.2 Der gemeinsame Vertreter wird für seine Tätigkeit als gemeinsamer Vertreter eine 

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme in 

Höhe von 1.000.000,00 EUR abschließen. Neben der angemessenen Vergütung 

hat der gemeinsame Vertreter Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen und 

Auslagen, insbesondere Reisekosten und Haftpflichtprämie, sowie der Kosten des 

Beirats und der beauftragten Berater/Dienstleister. 

TOP 5: Ermächtigung zum Abschluss einer Überbrückungsfinanzierung zur 

Finanzierung der Vergütung, der Aufwendungen, Auslagen und Kosten des 

gemeinsamen Vertreters 

Der gemeinsame Vertreter, Herr Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, 

wird ermächtigt, eine Überbrückungsfinanzierung zur Bezahlung seiner 

Vergütung, seiner Aufwendungen, Auslagen und Kosten für den Zeitraum bis zur 

Erstattung dieser Beträge 

- seitens der Emittentin, oder 
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- aus dem Erlös aus der Verwertung der zugunsten der Anleihegläubiger 

zustehenden Sicherheiten, oder 

- aus der zugunsten der Anleihegläubiger verteilbaren Insolvenzmasse 

abzuschließen und hierfür eine Verzinsung von bis zu 9 % p.a. zu vereinbaren. 

TOP 6: Rang im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 

6.1 Die Anleihegläubiger stimmen für den Fall, dass die Emittentin nicht zahlungsfähig 

ist, zu, dass der gemeinsame Vertreter die geschuldete Vergütung, seine 

Aufwendungen, Auslagen und Kosten vorab 

 aus den, aus der Verwertung von zugunsten der Anleihegläubiger bestellten 

Sicherheiten zufließenden Erlösen, und/oder 

 aus der zugunsten der Anleihegläubiger verteilbaren Insolvenzmasse, 

entnehmen darf und damit die Erfüllung der Honoraransprüche und des 

Erstattungsanspruches des gemeinsamen Vertreters aus diesen 

Vermögensmassen erfolgt. Diese Regelung gilt auch für die Auslagen, die 

Kosten für Berater/Dienstleister, die Vergütungen und Auslagen des Beirats 

und für die Rückführung einer eventuellen Zwischenfinanzierung. 

6.2 Im Falle, dass die Vermögensmassen unzureichend sind, werden die 

Ansprüche in folgender Reihenfolge berichtigt: 

 erster Rang: Rückführung Zwischenfinanzierung zweiter Rang: Auslagen des 

Beirats und des Gemeinsamen Vertreters dritter Rang: Vergütung des Beirats 

und des gemeinsamen Vertreters  

6.3 Klarstellend: Ein Zahlungs- und/oder Erstattungsanspruch gegenüber den 

individuellen Anleihegläubigern persönlich besteht nicht.“ 

Der Beschluss zu dem einzigen Tagesordnungspunkt der Anleihegläubigerversammlung 

wurde mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit gefasst.  

Munsbach / Großherzogtum Luxemburg, im Juni 2023  

 

SECURO PRO LUX S.A.,  

handelnd für ihr Compartment VERIUS IHS 1 

– Der Verwaltungsrat –  


